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zeichnung zu geben. – Ich sehe keinen Wider-
spruch. Dann ist auch dies im Plenum endgültig 
festgelegt. 

Wir kommen zu: 

5 Gesetz zur Änderung des Kommunalwahlge-
setzes 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/120 

erste Lesung 

Ich erteile für die Piratenfraktion Herrn Sommer das 
Wort. 

Torsten Sommer (PIRATEN): Sehr geehrter Herr 
Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir kommen jetzt 
zu einem Gesetzentwurf der Piratenfraktion, der 
emotional nicht ganz so aufgeladen ist wie gerade 
die Diskussion über den Nichtraucherschutz.  

Nichtsdestotrotz sollen Gesetze die Aufgabe haben, 
die Lebenswirklichkeit unserer Gesellschaft wider-
zuspiegeln. Sie sollen uns helfen, unser gesell-
schaftliches Miteinander gerecht zu regeln. 

§ 42 Abs. 4 Kommunalwahlgesetz Nordrhein-Westfa-
len muss als ein klassischer Fall gelten, in dem die-
ser Anspruch nicht verwirklicht werden konnte. Die-
ser Absatz hat die Wiederholungswahl in Kommunen 
zum Gegenstand; er regelt sie leider nicht zur gesell-
schaftlichen Zufriedenheit. Die Bestimmung ist aber 
nicht in Gänze fern der Lebenswirklichkeit, sondern 
nur in einem bestimmten Teil.  

Während bei einer Wiederholungswahl sechs Mo-
nate nach der Hauptwahl das Wählerverzeichnis 
neu erstellt werden muss und damit alle neuen 
wahlberechtigten Bürger diese Möglichkeit haben, 
sieht es beim passiven Wahlrecht leider anders aus.  

Neue politische Bewegungen dürfen sich nicht zur 
Wahl stellen. Die alten Parteien und Listen hinge-
gen dürfen nicht nur unverändert antreten, sondern 
es wird ihnen durch § 67 Abs. 4 Satz 2 Kommunal-
wahlverordnung sogar die Möglichkeit offeriert, die 
alten Wahlvorschläge zu modifizieren. Dies ist der 
Fall, wenn die Bewerber gestorben sind, ihre Wähl-
barkeit verloren haben, ihre Zustimmung zurückzie-
hen oder aus der Partei ausgeschieden sind.  

In einem aktuellen Fall, der Ratswahl in Dortmund, 
kann man diese Anpassung an die Lebenswirklich-
keit übrigens sehr deutlich erkennen.  

Dabei darf es aber nicht bleiben; denn nicht nur 
ausgeschiedene Bewerber sollten ersetzt werden 
können, sondern der Wähler muss auch die Mög-
lichkeit erhalten, ganz neue politische Gruppierun-
gen zu wählen. 

(Beifall von den PIRATEN) 

Das bedeutet nicht mehr und nicht weniger als die 
Gleichsetzung von aktivem und passivem Wahl-
recht. Es ist den Wählern verfassungsrechtlich ge-
rade noch zuzumuten, innerhalb von sechs Mona-
ten nach der Hauptwahl auf ihr aktives und passives 
Wahlrecht zu verzichten – danach nicht mehr, ganz 
unabhängig davon, ob die Wiederholungswahl ein 
oder vier Jahre später erfolgt.  

Meine Damen und Herren, Sie sehen damit an-
schaulich, wie § 42 Abs. 4 des Kommunalwahlge-
setzes nicht der Lebenswirklichkeit entspricht und 
deshalb geändert werden muss. Solche Änderun-
gen an Gesetzen oder evtl. auch die Ablehnung von 
Gesetzen sind eine schwierige Geschichte. Deshalb 
bitte ich, dass Sie die Überweisung an den Aus-
schuss unterstützen.  

Ich möchte aber auch unseren Kollegen des EU-
Parlaments danken, die einer Gesetzesvorlage mit 
überwältigender Mehrheit nicht zugestimmt haben. 
Ich darf Ihnen, falls Sie es nicht mitbekommen ha-
ben, gerne berichten, dass vom EU-Parlament um 
kurz vor 1 Uhr die Vorlage zu einer Regelung na-
mens ACTA komplett abgelehnt worden ist. 

(Beifall von den PIRATEN, der SPD und den 
GRÜNEN) 

Ich möchte mich bedanken, dass man der Lebens-
wirklichkeit Rechnung getragen hat, und hoffe, dass 
wir das auch mit Bezug auf diesen Entwurf zur Än-
derung des Kommunalwahlgesetzes im Ausschuss 
für Kommunalpolitik tun können. – Vielen Dank für 
Ihre Geduld. 

(Beifall von den PIRATEN) 

Vizepräsident Daniel Düngel: Vielen Dank, Herr 
Kollege Sommer. Ich darf natürlich mit Freude zur 
Jungfernrede gratulieren. – Für die SPD-Fraktion 
hat der Kollege Hübner das Wort. 

Michael Hübner
*)
 (SPD): Sehr geehrter Herr Präsi-

dent! Meine Damen und Herren! Ich will eines direkt 
vorwegnehmen: Wir werden uns für die Überwei-
sung aussprechen und nicht dagegen sein, weil es 
sich hier in der Tat um eine etwas schwierige 
Rechtsmaterie handelt.  

Allerdings ist es so, dass eine Wiederholungswahl 
nur bei schwerwiegenden Mängeln angeordnet 
wird. Ich glaube nicht, dass wir sehr häufig bewusst 
Situationen erzeugen sollten, bei denen es zu Wie-
derholungswahlen kommt. Diese Wahlen laufen 
dann nach ganz bestimmten Regelungen ab. Eine 
davon ist, dass die alten Listen maßgeblich sind. 
Damit wird sozusagen Rechtskraft erzeugt.  

In der Tat sprechen Sie das Problem des Ausei-
nanderklaffens von aktivem und passivem Wahl-
recht an, denn die Wähler, die nicht mehr im Wahl-
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gebiet wohnen, sind gegebenenfalls nicht mehr 
wahlberechtigt, wenn eine zu lange Zeit zwischen 
erster und Wiederholungswahl liegt.  

Wir werden uns dem Thema konstruktiv nähern. 
Nur eines möchte ich feststellen: Eine Wiederho-
lungswahl bleibt eine Wiederholungswahl. Wir soll-
ten schon schauen, dass die Bedingungen, die zu 
Zeiten der ersten, dann später angefochtenen Wahl 
galten, nach Möglichkeit komplett abgebildet wer-
den. Von daher werden wir uns das Thema im 
Kommunalausschuss anschauen, aber so sehr op-
timistisch, dass man da ohne Weiteres herangehen 
kann, bin ich nicht, weil das aus meiner Sicht ver-
fassungsrechtlich etwas schwierig sein dürfte. – Ich 
danke für die Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Vizepräsident Daniel Düngel: Vielen Dank auch 
Ihnen, Herr Kollege Hübner. – Für die CDU-Fraktion 
hat Frau Middendorf das Wort.  

Claudia Middendorf (CDU): Herr Präsident! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Herr Sommer, Sie sind 
genauso Dortmunder wie ich Dortmunderin bin. Ich 
finde das Thema, über das wir hier diskutieren, ein 
sehr emotionales, weil es ja auch um die Wahlwie-
derholung in Dortmund geht. Ich denke, das ist nicht 
einfach so abzutun, sondern da muss man Klartext 
sprechen. 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf plädiert die 
Fraktion der Piraten für eine Gleichstellung von akti-
vem und passivem Wahlrecht bei Wiederholungs-
wahl und einer entsprechenden Änderung des 
Kommunalwahlgesetzes.  

Wie ich gerade schon sagte, wählen wir in Dort-
mund am 26. August. Das ist eine Wiederholung 
der Ratswahl. Dafür, warum es eine Wiederho-
lungswahl gibt, gibt es bestimmte Hintergründe.  

Warum wurde überhaupt Einspruch bei der Kom-
munalwahl am 30. August 2009 eingelegt? 

Den wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürgern in 
Dortmund wurden vom damaligen Oberbürgermeis-
ter, dem Stadtdirektor, der jetzt Bürgermeister unse-
rer Stadt ist, und der Kämmerin, die wir Gott sei 
Dank nicht mehr haben, wissentlich wahlkampfrele-
vante Informationen vorenthalten. Damit hat ein Fall 
unzulässiger Wahlbeeinflussung stattgefunden.  

Worum geht es in Zahlen?  

Die Finanzsituation – das wissen viele Kommunen 
im Ruhrgebiet, und so ist es auch in Dortmund – ist 
ein zentrales Wahlkampfthema zu der Frage gewe-
sen, wie der Haushalt aufgestellt wird. 

Bereits am 29. Mai 2009 wurden dem damaligen 
Oberbürgermeister Langemeyer und dem jetzigen 
Oberbürgermeister Sierau durch die Stadtkämmerei 
vertrauliche Unterlagen zugestellt. Aus diesen Un-

terlagen ging deutlich eine Verschlechterung der Fi-
nanzlage der Stadt Dortmund hervor. Um die Grö-
ßenordnung einmal zu nennen: Wir sprechen hier 
von einem Haushaltsloch von über 100 Millionen €. 

Das war dem Oberbürgermeister, der Stadtkämme-
rin und dem jetzigen Oberbürgermeister seit dem 
5. Juni bekannt. Aber es wurde natürlich erst nach 
der Wahl, und zwar einen Tag danach, am 31.08., 
preisgegeben.  

(Beifall von der CDU) 

So wurden – das ist das Schlimme, und das muss 
man auch hier verdeutlichen – die Dortmunder 
Wählerinnen und Wähler getäuscht.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, zurück zum vorlie-
genden Gesetzentwurf! Sinn und Zweck des § 42 
Kommunalwahlgesetz bestehen darin, Wahlfehler 
der Hauptwahl zu korrigieren, wenn die Hauptwahl 
wegen ihrer Mängel für ungültig erklärt worden ist. 
Deshalb findet bei einer Wiederholungswahl wie im 
Falle von Dortmund auch keine Neuwahl statt. Eine 
Wiederholungswahl ist demnach weder Neuwahl 
noch Nachwahl.  

Die erste unregelmäßige Wahl ist zu wiederholen, 
um am Ende eine fehlerfreie – das ist das Entschei-
dende –, legitimierte Vertretung auf der Grundlage 
der existierenden Wahlvorschläge zu haben.  

Wichtig ist: Die bei der Hauptwahl angetretenen 
Wahlbewerber waren von Beeinträchtigungen be-
troffen. Die Chancengleichheit der sich damals zur 
Wahl stellenden Bewerber und die Parteien wurde 
beeinträchtigt. Deshalb lautet der Grundsatz, dass 
bei der Wiederholungswahl keine neuen Wahlvor-
schläge zugelassen werden – eine logische Konse-
quenz, gerade auch weil es nie Zweifel an der Kor-
rektheit der damals aufgestellten Wahlvorschläge 
gab.  

Auf eine zeitnahe Umsetzung der Wiederholungs-
wahl können die Bürgerinnen und Bürger gleichwohl 
nicht immer setzen. Im Dortmunder Fall liegt zwi-
schen Haupt- und Wiederholungswahl ein langer 
Zeitraum. 

Vizepräsident Daniel Düngel: Frau Middendorf, 
lassen Sie eine Frage des Kollegen Sommer zu? 

Claudia Middendorf (CDU): Nein, lasse ich nicht.  

Verantwortlich dafür ist eine Reihe von Klagen der 
SPD-Ratsmitglieder, die auch für das Haushaltsloch 
in Dortmund verantwortlich waren. Erst mit dem Be-
schluss am 9. Mai 2012 konnte die Auflösung des 
Rates rechtskräftig werden. Erst damit wurde der 
Weg für die Wahlwiederholung frei. 

Gestatten Sie mir zum Schluss meiner Rede noch 
einen letzten Verweis auf Dortmund. In Dortmund 
wollen die Piraten bei der Wiederholungswahl des 
Rates am 26. August 2012 antreten. Da sie das laut 
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Gesetz aber nicht dürfen, weil sie 2009 noch nicht 
kandidiert haben, und eine Klage keinen Erfolg ver-
spricht, soll nun wohl ein Umweg über den Landtag 
mit den vorgeschlagenen Änderungen der gesetzli-
chen Grundlagen beschritten werden. Das halte ich 
für äußerst fragwürdig. 

(Torsten Sommer [PIRATEN]: Ist auch falsch!) 

Wiederholungswahl, lieber Herr Sommer, heißt: 
Wenn wir am 26. August 2012 wählen, dann wählen 
wir für die nächsten anderthalb Jahre bis 2014, bis 
wieder Kommunalwahlen sind. Dann haben Sie die 
Chance, als Piraten anzutreten, und dann können 
Sie in Dortmund alles verändern. – Ich danke für Ih-
re Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der CDU) 

Vizepräsident Daniel Düngel: Vielen Dank, Frau 
Kollegin Middendorf. – Ich erteile nun für die Frakti-
on Bündnis 90/Die Grünen Herrn Kollegen Krüger 
das Wort.  

Mario Krüger (GRÜNE): Meine Damen und Herren! 
Liebe Kollegen! Wertes Landtagspräsidium! Die 
Dortmunder Riege trifft sich hier an diesem Pult – 
durchaus zu Recht.  

Herr Sommer, Sie haben in Ihrer Einführung den 
Bezug zu der Situation in Dortmund hergestellt. Ich 
will durchaus nicht verkennen, dass die Dortmunder 
manchmal eigene Wege gehen, die nicht ganz 
nachvollziehbar sind. Man wählt gerne und immer 
wieder. Das soll so sein, und insofern werden wir 
uns auch der Wahl am 26. August 2012 stellen. 

Ich sehe, bezogen auf die Ereignisse in Dortmund, 
durchaus einen Regelungsbedarf. Wir haben bei-
spielsweise sehr intensiv diskutiert, wie es mit der 
Entsendung von Arbeitgebervertretern aus der 
Kommune in kommunale Unternehmungen weiter-
geht oder wie man die Situation der Fraktionsmitar-
beiter regelt. Da hat es einiges an Gesprächen ge-
geben. Man hat versucht zu improvisieren und ist 
auch zu ganz guten Lösungen gekommen. Die da-
bei gemachten Erfahrungen sollten genutzt werden, 
um eine generelle Regelung zu schaffen. 

Inwieweit Ihr Wunsch richtig und sinnvoll ist, das ist 
eine ganz andere Frage. Ich vergleiche das immer 
ein bisschen mit dem Sport. Das ist wie bei einem 
400-m-Hürdenlauf, bei dem jemand durch ein gro-
bes Foul einen Start unterbunden hat, der dann neu 
angesetzt werden muss, und jemand sagt: Ich 
möchte auch gerne dabei sein. 

Sie, Herr Sommer, haben sich als Partei in Dort-
mund ganz bewusst entschieden, 2009 nicht anzu-
treten – wohl wissend, dass diese Periode 2014 en-
det. Es ist von meinen Vorrednern gerade schon 
ausgeführt worden: Wir reden hier von einer Wie-
derholungswahl, bei der im Grundsatz der Wahl-

gang mit der gleichen Kandidatenriege wie bei der 
Ausgangswahl anzugehen ist. 

Sie werden, so habe ich mir berichten lassen, in 
dieser Woche die Wahlvorschläge für die Dortmun-
der Wiederholungswahl einreichen. Wahrscheinlich 
wird die entsprechende Wahlprüfung ergeben, dass 
diese nicht statthaft sind, und sie werden abgelehnt. 
Sie beabsichtigen in diesem Zusammenhang, vor 
das Verwaltungsgericht zu ziehen. Diesen Weg sol-
len Sie gehen. 

Wir sind gut beraten, Ihren Gesetzesentwurf in den 
entsprechenden Fachausschüssen zu behandeln – 
auch unter Würdigung dessen, was beispielsweise 
das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen oder viel-
leicht das OVG in Münster zu der beabsichtigten 
Klage sagen werden. 

Nach meiner Einschätzung ist das nicht zulässig. 
Aber wir sind ergebnisoffen und hören gerne zu. 
Dann werden wir zu einer entsprechenden Ein-
schätzung kommen. – Vielen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Vizepräsident Daniel Düngel: Vielen Dank, Herr 
Kollege Krüger. 

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Das war auch die ers-
te Rede!) 

– Das war auch die erste Rede. Dann möchte ich 
mich natürlich ganz herzlich dafür bedanken und 
Ihnen zu Ihrer Jungfernrede gratulieren. 

(Allgemeiner Beifall) 

Für die Fraktion der FDP hat nun Herr Abruszat das 
Wort. 

Kai Abruszat (FDP): Herr Präsident! Meine sehr 
geehrten Damen! Meine Herren! Bevor wir zu dem 
Antrag der Fraktion der Piraten kommen,  

(Dr. Joachim Paul [PIRATEN]: Piratenfraktion!) 

sei noch einmal darauf hingewiesen – die Kollegin 
der CDU-Fraktion hat das ja bereits getan –, warum 
dieser Antrag heute überhaupt hier im Plenum bera-
ten werden soll. 

Dieser Antrag soll beraten werden, weil die Wahl 
2009 in Dortmund unter ganz besonderen Voraus-
setzungen stattgefunden hat. Es war nämlich die 
Stadtspitze und es waren die kommunalpolitisch 
Verantwortlichen in dieser großen Westfalenstadt 
Dortmund, die die Bürgerinnen und Bürger 
schlichtweg im Unklaren gelassen haben ob der Fi-
nanzsituation in Dortmund. 

Das muss noch einmal betont werden. Das ist der 
Auslöser, und deswegen ist es richtig, dass wir uns 
mit der Wiederholungswahl hier beschäftigen. 
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Darüber hinaus sei gesagt: Wiederholungswahlen 
müssen sich – allein wegen der Begrifflichkeit – ir-
gendwie mit dem beschäftigen, was man gemeinhin 
Rekonstruktionsprinzip nennt. Denn Wiederho-
lungswahlen finden eben aufgrund von Wahlfehlern 
statt, wie in Dortmund. Sie sind durchzuführen, 
wenn im Wahlprüfungsverfahren die Wahl teilweise 
oder insgesamt für ungültig erklärt worden ist. Ge-
nau diese Wahl muss dann quasi rekonstruiert wer-
den. Deswegen ist an diesem Grundsatz erst ein-
mal festzuhalten. 

Aber ich sage auch: Das Anliegen der Kolleginnen 
und Kollegen, das Herr Kollege Sommer vorgetra-
gen hat, ist natürlich nachvollziehbar. Warum? – 
Wenn aktives Wahlrecht und passives Wahlrecht – 
und damit das Wahlrecht als Ganzes – auseinan-
derfallen im Hinblick auf die Möglichkeit, das eine 
und das andere wahrzunehmen, dann ist es ein 
Gebot der demokratischen Vernunft und Klugheit, 
darüber nachzudenken, ob und inwieweit wir die-
sem Anliegen hier im Hohen Hause, im Landtag, 
Rechnung tragen. Das ist etwas, was mit Demokra-
tie zu tun hat. Ich glaube, wir tun gut daran, uns im 
Ausschuss damit zu befassen. 

Meine Damen und Herren, ein bisschen aber hat 
mich dieser Antrag auch an das erinnert, was wir in 
der letzten Wahlperiode durch die Fraktion Die Lin-
ke erlebt haben, die eine Art Lex Sauerland einge-
bracht hat, als es um die Frage der Abwahl von 
Hauptverwaltungsbeamten ging. Genauso ist das 
hier eine Art Lex Dortmund. Deswegen ist es geset-
zessystematisch richtig und klug zugleich, diese 
wichtige Thematik des kommunalen Wahlrechts ge-
samthaft anzugehen: 

Wir müssen ja nicht nur das Kommunalwahlgesetz 
einer Prüfung unterziehen, sondern wir müssen 
auch die Kommunalwahlordnung einer Prüfung un-
terziehen. Das taucht in Ihrem Antrag nicht auf. 
Deswegen – daher stimmen wir der Überweisung 
zu – gehört der Antrag in den zuständigen Fach-
ausschuss des Hauses. Ich freue mich sehr auf die 
Beratungen und hoffentlich tragfähige Ergebnisse. – 
Herzlichen Dank. 

(Beifall von der FDP, der CDU und den 
PIRATEN) 

Vizepräsident Daniel Düngel: Vielen Dank, Herr 
Kollege Abruszat. – Für die Landesregierung spricht 
jetzt Herr Minister Jäger. 

Ralf Jäger, Minister für Inneres und Kommunales: 
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Ich möchte gerne auf zwei Redner einge-
hen, um einer gewissen Legendenbildung vorzu-
beugen. 

Herr Abruszat, wir haben oft und häufig darüber dis-
kutiert: Es hat in der Vergangenheit keine Lex 
Sauerland gegeben. Es wird auch zukünftig in die-

sem Land keine Lex für einen Oberbürgermeister, 
einen Bürgermeister oder Landrat geben. 

(Kai Abruszat [FDP]: Vorläufig!) 

Sie wissen, dass es Änderungen an der Gemeinde-
ordnung gegeben hat, die längst vereinbart waren, 
bevor diese Tragödie in Duisburg geschah. 

(Beifall von der SPD) 

Deshalb bitte ich, zukünftig solche Formulierungen 
möglichst zu unterlassen. 

Gleiches gilt für das bereits von Vorrednern kom-
mentierte Urteil betreffend Dortmund. Ich sage es 
ganz deutlich: Ob wir alle hier in diesem Raum mit 
diesem Urteil und seinen Folgen für zukünftige 
Kommunalwahlen glücklich sein werden, steht noch 
in den Sternen.  

Wir können uns alle noch sehr gut an das erinnern, 
was im Zuge der letzten Kommunalwahl in einer 
ganzen Reihe von Städten nachträglich klar gewor-
den ist – sei es in Neuss, in Krefeld –, als nach der 
Kommunalwahl Haushaltsveränderungen öffentlich 
wurden. Um es deutlich zu sagen: Die Regierungs-
präsidenten waren in letztgenannten Fällen – an-
ders als in Dortmund – weniger von politischen Inte-
ressen geleitet. Nur weil es mit Blick auf Dortmund 
anders war, ist es zu diesem Urteil gekommen. Ich 
weiß nicht, ob es wirklich ein Beitrag zur kommuna-
len Demokratie ist, demokratische Entscheidungen 
bei Wahlen – aus welchen Gründen auch immer – 
vor Verwaltungsgerichten anzufechten. 

Dass die Piraten den Wunsch haben, im August an 
der anstehenden Wiederholungswahl teilzunehmen, 
kann man wegen der Wahlerfolge ihrer Partei ver-
stehen. Man muss nur wissen: Dahinter verbergen 
sich ganz persönliche Interessen dieser einen Par-
tei, aber nicht das Demokratieprinzip, das eigentlich 
bei der Bewertung dieser Frage hervorzuholen ist. 

Das Demokratieprinzip sagt eindeutig, dass eine 
Wiederholungswahl keine Neuwahl ist. Das Demo-
kratieprinzip sagt eindeutig: Wenn eine Wiederho-
lungswahl ansteht, muss sie möglichst unter den-
selben Bedingungen stattfinden wie die Ursprungs-
wahl. 

(Zuruf von der SPD: Und zeitnah!) 

Es gibt möglicherweise einige wenige zulässige 
Ausnahmen, sei es zum Beispiel, dass Kandidaten 
versterben, nicht mehr bereitstehen oder wegen der 
ständigen Bevölkerungsfluktuation in einer Stadt 
Wählerinnen und Wähler weggezogen oder zuge-
zogen sind. Nur diese streng begrenzten Verände-
rungen sind bei einer Wiederholungswahl zulässig.  

Ich glaube, dass dieses Prinzip richtig ist, weil die 
Wählerinnen und Wähler bei dem Ursprungswahl-
termin darauf vertrauen durften und zukünftig darauf 
vertrauen sollen, dass diejenigen, die zu einer Wahl 
antreten, für die gesamte Wahlperiode zur Verfü-
gung stehen. 
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Wenn sich im Nachhinein Mängel an einer sol-
chen Wahl in Teilen oder in Gänze herausstellen 
sollten, kann es nicht sein, dass diese Erwar-
tungshaltung der Wählerinnen und Wähler nach-
träglich dadurch verändert werden darf, dass zu-
sätzliche Bewerber oder Parteien bei einer Wie-
derholungswahl antreten dürfen. Gerade sind 
schon viele Bilder bemüht worden, wann es im 
täglichen Leben eine Wiederholung gibt. Ich will 
nicht auf den Elfmeter eingehen, bei dem man 
sich bei einer Wiederholung auch nicht aussu-
chen kann, ob der Schütze derselbe oder ein 
anderer sein soll. Dieses Prinzip der Gemeinde-
ordnung stellt immer nur eine Ausnahme dar für 
den Fall einer Wiederholungswahl. Das ist, glau-
be ich, gut und richtig. 

Ich freue mich auf eine inhaltliche Diskussion im zu-
ständigen Ausschuss und danke für die Aufmerk-
samkeit. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Vizepräsident Daniel Düngel: Vielen Dank, Herr 
Minister. – Mir liegt noch eine Wortmeldung des Kol-
legen Sommer vor, der damit das Wort hat. 

Torsten Sommer (PIRATEN): Nach den Redebei-
trägen, die ich zum Thema gehört habe, möchte ich 
mich vor allen Dingen bei Herrn Innenminister Jäger 
bedanken. Es ist definitiv keine Lex Dortmund, kei-
ne Gesetzgebung für die Piraten. Würde es der Pi-
ratenpartei in Dortmund nur darum gehen, an den 
Wahlen teilzunehmen, hätten wir ohne Probleme 
zwei Listen übernehmen und mit neuen Kandidaten 
besetzen können. Wir wären dann einfach unter ei-
nem anderen Namen angetreten, aber weiter mit 
Piratenpersonal. Das wäre nicht das Problem ge-
wesen. 

Der Weg, den wir jetzt gehen, ist explizit nicht da-
rauf ausgerichtet, sich über den Umweg des Land-
tags in die Wahlen hineinzubringen. Das kann gar 
nicht funktionieren. Der zeitliche Ablauf gibt das gar 
nicht her, wie Sie wissen dürften. 

Deshalb finde ich es ein bisschen schade, dass das 
unterstellt wird. 

(Beifall von den PIRATEN) 

Des Weiteren bin ich als Vertreter der Piratenpartei 
explizit nicht auf die Umstände, die zur Wiederho-
lungswahl geführt haben, eingegangen. Ich möchte 
diese Emotionalität in der Debatte überhaupt nicht 
haben. Es geht darum, dass wir in Dortmund an-
hand dieses Beispiels einen Fehler im Kommunal-
wahlgesetz entdeckt haben, den wir behoben wis-
sen möchten. Wir möchten an der Stelle einfach ei-
ne Gleichsetzung von aktivem und passivem Wahl-
recht. Das ist alles. 

Wir wollen es nicht emotionalisieren, indem wir mit 
irgendwelchen Fingern auf andere Menschen zei-

gen, die im Vorfeld Fehler gemacht haben. Ich bitte 
Sie, das bei Ihren Diskussionen zu berücksichti-
gen. – Vielen Dank. 

(Beifall von den PIRATEN) 

Vizepräsident Daniel Düngel: Vielen Dank, Herr 
Kollege. – Mir liegen zu diesem Tagesordnungs-
punkt keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. 
Damit ist die Beratung beendet.  

Wir stimmen über die Überweisungsempfehlung 
des Ältestenrates ab. Der Ältestenrat empfiehlt die 
Überweisung des Gesetzentwurfs Drucksache 
16/120 an den Ausschuss für Kommunalpolitik. 
Wer ist dafür, dass wir dem so folgen? – Wer ist da-
gegen? – Wer enthält sich? – Damit ist die Über-
weisungsempfehlung einstimmig angenommen.  

Kommen wir nun zu:  

6 Zweites Gesetz zur Änderung der gesetzli-
chen Befristung in § 29 des Gesetzes über 
den Verfassungsschutz in Nordrhein-West-
falen (Verfassungsschutzgesetz Nordrhein-
Westfalen – VSG NRW) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung  
Drucksache 16/41 

Änderungsantrag  
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Drucksache 16/173 

Beschlussempfehlung 
des Hauptausschusses 
Drucksache 16/130 

zweite Lesung 

Eine Beratung ist nicht vorgesehen.  

Wir kommen deshalb unmittelbar zur Abstimmung 
über die beiden Anträge. Wir stimmen zuerst über 
den Änderungsantrag Drucksache 16/173 der 
Fraktion der SPD und der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen ab. Wer ist dafür, dass dieser Antrag so an-
genommen wird? – Wer ist dagegen?  

(Lebhafte Zurufe von der CDU und der FDP: 
Mehrheit, eindeutig Mehrheit! – Das sitzungs-
leitende Präsidium berät sich.) 

Der Sitzungsvorstand ist sich einig, dass dieser An-
trag abgelehnt ist.  

(Beifall von der CDU, der FDP und den 
PIRATEN) 

Damit stimmen wir über den Gesetzentwurf Druck-
sache 16/41 ab. Der Hauptausschuss empfiehlt in 
der Beschlussempfehlung 16/130, den Gesetz-
entwurf unverändert anzunehmen. Ich darf um 
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